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Erhebung der Wohnungsmieten in der 
kitsitatssierprehcuarbreV 

)G tatS B( ztesegkitsitatssednuB 71 § hcan gnuthcirretnU 1 und nach 
)O V G-S D( 976/ 6102 )U E( gnundrorevdnurG-ztuhcsnetaD red 2

Zweck, Art und Umfang der Erhebung
Die Erhebung der Nettokaltmieten im Rahmen der Verbraucherpreisstatistik 

tige Einrich tungen) durchgeführt. Im Rahmen des Gesetzes über die Preissta-
tistik werden Mieten für nach Arten und Merkmalen bezeichneten Wohnraum 
sowie für Gara gen und Stellplätze bei den Vertragsparteien erhoben. Die 
erhobenen Daten dienen der Berechnung von Verbraucherpreisindizes für 
Wohnungsmieten. Die Verbraucherpreisindizes gehören zu den wichtigsten 

Finanz- und Währungspolitik nicht möglich wäre. Darüber hinaus stellen sie 
auch für Unternehmen, Verbände, Bürgerinnen und Bürger eine wichtige Infor-
mationsquelle dar. In die Erhebung werden per Zufallsauswahl deutschland-
weit rund 20000 Wohnungen ein bezogen.

Rechtsgrundlagen, Auskunftsp�icht
Rechtsgrundlagen sind das Gesetz über die Preisstatistik und die Verord-

 eid nedrew nebohrE .G tatS B med tim gnudnibreV ni 297/ 6102 .rN )U E( gnun

sich aus § 7 b Ab satz 1 des Gesetzes über die Preisstatistik in Verbindung mit 
 dnis kitsitatssierP eid rebü sezteseG sed 2 ztasbA 6 § hcaN .G tatS B 81 ,51 §§

ihre Meldungen auf elektronischem Weg an die statistischen Ämter zu über-
mitteln. Hierzu sind die von den statistischen Ämtern zur Verfügung gestell-
ten Online-Verfahren zu nutzen. Im begründeten Einzelfall kann eine zeitlich 
befris tete Ausnahme von der Online-Meldung vereinbart werden. Dies ist auf 
formlosen Antrag möglich. 

hin be stehen. Nach § 11a Absatz 1 BStatG sind Stellen, die Aufgaben der 
ö�ent lichen Verwaltung wahrnehmen und bereits standardisierte elektro-

 Daten an die statistischen Ämter zu verwenden. Soweit diese Stellen keine 
standardisierten Verfahren für den Datenaustausch einsetzen, sind elektro-
nische Verfahren nach Absprache mit den statistischen Ämtern zu verwenden. 

geld nach den Verwaltungsvollstreckungsgesetzen der Länder angehalten 
werden.

rew ,girdiwsgnundro suanih rebürad tlednah G tatS B 32 § hcaN
 – vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 15 Absatz 1 Satz 2, Absatz 2 und 5 

 Stat , nicht rechtzeitig, nicht vollständig oder 
nicht wahrheitsgemäß erteilt,

 – entgegen § 15 Absatz 3 B Stat G eine Antwort nicht in der vorgeschriebenen 
Form erteilt oder

�nden Sie unter  https://www.gesetze-im-internet.de/.
 ehcarpS rehcstued ni dnu gnussaF nednetleg sliewej red ni U E red etkasthceR eiD 2

�nden Sie auf der Internetseite des Amtes für Verö�entlichungen der Europäischen 
Union unter  https://eur-lex.europa.eu/.
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 – entgegen § 11a Absatz 2 Satz 1 B Stat G ein dort genanntes Verfahren nicht 
nutzt.

Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro 
geahndet werden.

Nach § 15 Absatz 7 B Stat G haben Widerspruch und Anfechtungsklage gegen 
die Aufforderung zur Auskunftserteilung keine aufschiebende Wirkung.

Verantwortlicher
Verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer Daten ist das für Ihr Bundesland 
 zuständige statistische Amt. Die Kontaktdaten finden Sie unter  

 https://www.statistikportal.de/de/statistische-aemter.

Geheimhaltung
Die erhobenen Einzelangaben werden nach § 16 B Stat G grundsätzlich geheim 
gehalten. Nur in ausdrücklich gesetzlich geregelten Ausnahmefällen dürfen 
 Einzelangaben übermittelt werden.

Eine solche Übermittlung von Einzelangaben ist insbesondere zulässig an:
 – öffentliche Stellen und Institutionen innerhalb des Statistischen Verbunds, 
die mit der Durchführung einer Bundes- oder europäischen Statistik betraut 
sind (z. B. die Statistischen Ämter der Länder, die Deutsche Bundesbank, das 
Statis tische Amt der Europäischen Union [Eurostat]),

 – Dienstleister, zu denen ein Auftragsverhältnis besteht (I T ZBund als I T-
Dienstleister des Statistischen Bundesamtes, Rechenzentren der Länder). 
Eine  Liste der regelmäßig beauftragten IT-Dienstleister finden Sie hier:  

 https://www.statistikportal.de/de/statistische-aemter.

Nach § 16 Absatz 6 B Stat G ist es zulässig, den Hochschulen oder sonstigen 
 Einrichtungen mit der Aufgabe unabhängiger wissenschaftlicher Forschung für 
die Durchführung wissenschaftlicher Vorhaben 
1. Einzelangaben zu übermitteln, wenn die Einzelangaben so anonymisiert 

sind, dass sie nur mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand an Zeit, 
Kosten und Arbeitskraft den Befragten oder Betroffenen zugeordnet 
 werden können (faktisch anonymisierte Einzelangaben),

2. innerhalb speziell abgesicherter Bereiche des Statistischen Bundesamtes 
und der statistischen Ämter der Länder Zugang zu Einzelangaben ohne 
Name und Anschrift (formal anonymisierte Einzelangaben) zu gewähren, 
wenn wirksame Vorkehrungen zur Wahrung der Geheimhaltung getroffen 
werden. 

Die Pflicht zur Geheimhaltung besteht auch für Personen, die Einzelangaben 
erhalten.

Hilfsmerkmale, laufende Nummern/Ordnungsnummern, Trennung und 
 Löschung, Statistikregister
Name, Anschrift, Telefonnummern und Adressen für elektronische Post der 
Auskunftspflichtigen sowie der Betriebe, bei denen die Erhebungen durchge-
führt werden, Name Telefonnummer und Adressen für elektronische Post der 
für Rückfragen zur Verfügung stehenden Personen und Name und Anschrift 
der Verwaltungseinheit, Gebäude- und Wohnungsnummer sowie Lage der 
Wohnung im Gebäude sind Hilfsmerkmale, die lediglich der technischen 
Durchführung der Erhebung dienen. In den Datensätzen mit den Angaben 
zu den Erhebungsmerk malen werden diese Hilfsmerkmale nach Abschluss 
der Überprüfung der Erhe bungs- und Hilfsmerkmale auf ihre Schlüssigkeit 
und Vollständigkeit gelöscht. Soweit sie für die nachfolgenden periodischen 
 Erhebungen benötigt werden, dürfen sie gesondert aufbewahrt oder geson-
dert gespeichert werden (§ 12 Absatz 2 B Stat G). Name und Anschrift der Erhe-
bungseinheit werden im Unterneh mensregister für statistische Zwecke (Statis-
tikregister) gespeichert (§ 13 Absatz 1 B Stat G in Verbindung mit § 1 Absatz 1 
Statistikregistergesetz). Dies gilt nicht für Privatpersonen, die als Vermieter 
auftreten. 

Die Vermieter-I D, die Berichtsstellennummer, die Meldebogen-Nummer und 
die Produktvariante der Wohnung sind Ordnungsnummern, die keine Merk-
male über sachliche oder persönliche Verhältnisse enthalten. Die Vermieter-I D 
dient der Unterscheidung der in die Erhebung einbezogenen Erhebungs-

https://www.statistikportal.de/de/statistische-aemter
https://www.statistikportal.de/de/statistische-aemter
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einheiten sowie der rationellen Aufbereitung und besteht aus einer frei 
vergebenen laufenden Nummer und einem Regionalschlüssel. Die Berichts-
stellennummer dient der Zu ordnung der Erhebungseinheiten zu einzelnen 
Berichtsgemeinden und besteht aus einer frei vergebenen laufenden Nummer. 
Die Meldebogen-Nummer sowie die Produktvariante der Wohnung dienen der 
Unterscheidung der einzelnen  Erhebungspositionen und der rationellen Auf-
bereitung. Sie bestehen aus frei  vergebenen laufenden Nummern.

Rechte der Betroffenen, Kontaktdaten der/des Datenschutzbeauftragten, 
Recht auf Beschwerde
Die Auskunftgebenden, deren personenbezogene Angaben verarbeitet werden, 
können

 – eine Auskunft nach Artikel 15 D S-G V O,
 – die Berichtigung nach Artikel 16 D S-G V O,
 – die Löschung nach Artikel 17 D S-G V O sowie
 – die Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 D S-G V O

der jeweils sie betreffenden personenbezogenen Angaben beantragen oder 
der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Angaben nach Artikel 21 D S-G V O 
wider sprechen.

Die Betroffenenrechte können gegenüber jedem zuständigen  Verantwortlichen  
geltend gemacht werden. 

Sollte von den oben genannten Rechten Gebrauch gemacht werden, prüft die 
zuständige öffentliche Stelle, ob die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür 
erfüllt sind. Die antragstellende Person wird gegebenenfalls aufgefordert, ihre 
Identität nachzuweisen, bevor weitere Maßnahmen ergriffen werden.

Fragen und Beschwerden über die Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestim-
mungen können jederzeit an die behördliche Datenschutzbeauftragte oder 
den  behördlichen Datenschutzbeauftragten des verantwortlichen statis tischen 
Amtes oder an die jeweils zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde gerichtet 
werden (Artikel 77 D S-G V O). Deren Kontaktdaten finden Sie unter  

 https://www.statistikportal.de/de/datenschutz.

https://www.statistikportal.de/de/datenschutz

